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dd) Brežnev-Doktrin und Intervention in Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . 78

ee) Resolution der Generalversammlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

ff) Zusammenfassung der völkerrechtlichen Bedeutung der Intervention 78

III. Auswirkungen der sowjetischen Ideologie auf Institute des Völkerrechts . . . . . 79

1. Verhältnis zu Universalität, Verbindlichkeit und den Quellen des Völkerrechts 79

2. Das Prinzip der Souveränität in der sowjetischen Völkerrechtslehre . . . . . . . 83

a) Vom „gerechten Krieg“ über den „Briand-Kellogg-Pakt“ zum Gewaltver-
bot der UN-Satzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

b) Strikte nationale Souveränität als klassisches Konzept und das Prinzip der
Nichteinmischung als Schutz der „domaine réservé“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

c) Widersprüche zwischen Theorie und Praxis der sowjetischen Interventi-
onslehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Inhaltsverzeichnis10

http://www.duncker-humblot.de


C. Neubewertung der Konzeptionen des Völkerrechts in der Perestrojka-Ära und
der Tschetschenien-Konflikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

I. Völkerrechtstheorie in der Perestrojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
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„Noman is an island, entire of itself; every man is a piece of the
continent, a part of the main. If a clod be washed away by the
sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well
as if a manor of thy friend’s or of thine own were. Any man’s
death diminishes me because I am involved in mankind; and
therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for
thee.“1

1 John Donne, zitiert nach Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls, 1940.



A. Untersuchungsgegenstand, Methodik
und Struktur der Darstellung

I. Thematik der Dissertation

Das Dissertationsvorhaben soll die russische Sicht auf zahlreiche völkerrechtlich
nicht unumstrittene Fragen des in der UN-Charta1 verankerten Gewaltverbots er-
örtern. Neue völkerrechtliche Fragestellungen kristallisieren sich vor allem aus den
jüngsten Geschehnissen deutlich heraus. Wie ist Russlands Verhältnis zu den un-
abhängig gewordenen Staaten der ehemaligen Sowjetunion anhand des Völkerrechts
zu beurteilen? Lässt sich aus dem Selbstbestimmungsrecht der Völker ein Recht auf
Sezession ableiten? Kann eine Annexion unter Umständen völkerrechtskonform
sein? Ist die russische Doktrin der Rettung eigener Staatsangehöriger auf fremdem
Rechtsgebiet eine Regel in statu nascendi? Wie ist die russische Sicht zur Inter-
vention auf Einladung und zur humanitären Intervention zu beurteilen?

Der außenpolitischen Haltung eines Staates wie der Russischen Föderation,
dessen Partizipation an der Weltpolitik nicht zuletzt durch die ständige Mitglied-
schaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gesichert ist, kommt insbesondere
bei der Anwendung von völkerrechtlichen Normen, aber auch für die Begründung
und Fortentwicklung von Normen des Gewohnheitsrechts eine herausragende Be-
deutung zu. Dies setzt aber zugleich als Basis voraus, dass das Verständnis des
Völkerrechts in Russland und in der Weltgemeinschaft dasselbe ist. Die Frage nach
einem einheitlichen Verständnis der Institute des Völkerrechts ist die Hauptfrage-
stellung dieser Dissertation. Darüber hinaus stellt sich die Verfasserin die Aufgabe,
Zwischenfragen zu beantworten, ob die Interpretation des Gewaltverbots in der
Sowjetunion und in Russland einem durch außen- und innenpolitische Interessen
bedingten Wechsel unterlag und ob die Interpretation des völkerrechtlichen Ge-
waltverbots in den verschiedenen Phasen widerspruchsfrei war. Die Fragen nach der
Divergenz in der Doktrin und Praxis nehmen ebenfalls einen zentralen Platz in der
Untersuchung ein.

1 Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945, BGBl. 1973 II S. 431, im Folgenden
UN-Charta oder Satzung der Vereinten Nationen.



II. Methodik und Struktur

Ziel dieses Dissertationsvorhabens ist eine an der Praxis orientierte Zusam-
menstellung der im sowjetischen und russischen Völkerrecht vorhandenen Stand-
punkte zum Gewaltverbot der Vereinten Nationen und möglichen Ausnahmen.
Einleitend wird ein historischer Abriss das Verständnis des Gewaltverbots der UN-
Charta in der Sowjetunion erläutern. Nachfolgend wird der aktuelle Standpunkt im
russischen Völkerrecht zu Inhalt und Reichweite des Gewaltverbots und den je-
weiligen Ausnahmen in der russischen Staatspraxis und in der Fachliteratur darge-
stellt. Dabei ist sowohl von Interesse, ob ein der Völkerrechtslehre bekanntes Pro-
blem überhaupt diskutiert wird, als auch, welcher Standpunkt festzustellen ist und
welche Lösungsansätze vorliegen.

Die zu stellenden Fragen, anhand derer ein universelles oder divergierendes
Verständnis des völkerrechtlichen Gewaltverbots untersucht werden kann, sind
zahlreich und jede für sich eine eigene Untersuchung wert. Die Verfasserin hat als
methodischen Ansatzpunkt die sowjetischerussische Doktrin und die zugehörige
Praxis der sowjetischenrussischen Interventionen zum Ausgangspunkt genommen.
Auch dabei konnten nicht alle völkerrechtlichen Aspekte erörtert werden, Schwer-
punkte mussten gesetzt werden. Als solche betrachtet die Verfasserin die drei großen
sowjetischen Interventionen in Ungarn, der Tschechoslowakei und Afghanistan,
anhand derer die Einheit zwischen Doktrin und Praxis untersucht und die Frage nach
der Universalität des Völkerrechts aufgeworfen wird. Als zu untersuchende Inter-
ventionen der Russischen Föderation werden die Konflikte in Tschetschenien, in
Abchasien und Südossetien sowie die „Eingliederung“ der Krim gewählt. Die
Analyse des bisherigen Verhaltens im Sicherheitsrat, der Linie der russischen Au-
ßenpolitik bei den Generaldebatten in den Jahresversammlungen und offiziellen
Stellungnahmen, die Militärdoktrinen und Konzepte der Außenpolitik sollen vor
allem einen Ausblick auf die Zukunft des hier relevanten sicherheitspolitischen
Bereichs der russischen Außenpolitik ermöglichen und die Frage beantworten, wie
wichtig es ist, dass Russland auf dem Boden des allgemeinen Völkerrechts argu-
mentiert.

Während die Verfasserin keine Schwierigkeiten hatte den Gegenstand und die
Entwicklung der russischen Doktrin aus den offiziellen Konzeptionen der russischen
Außenpolitik, den Militärdoktrinen und dem Verhalten der offiziellen Vertreter der
Russischen Föderation bei der Generaldebatten in den Jahresversammlungen der
UNO, den offiziellen Stellungnahmen sowie dem Abstimmungsverhalten im Si-
cherheitsrat nachzuvollziehen, ist der Standpunkt in der russischen Literatur dies-
bezüglich deutlich zurückhaltender geblieben. Nur vereinzelt konnten eindeutige
veröffentlichte Stellungnahmen,meistens weniger zu denKonzepten selbst, wie z.B.
dem der humanitären Intervention oder der Rettung eigener Staatsangehöriger im
Ausland, als vielmehr zu den Anlässen der Anwendung dieser Konzepte, wie dem
Konflikt in Georgien oder der Eingliederung der Krim, ausfindig gemacht werden.
Daher sind diese Diskussionen auch weniger konzeptuell als anlassbezogen und auf
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den Einzelfall abgestellt. Ein Abstraktionsgrad zu einer möglichen allgemeingülti-
gen Aussage ist kaum möglich. Lehrbücher, Kommentierungen und Abhandlungen
beinhalten dagegen eine stark abstrahierte Darstellung des jeweiligen Konzepts,
seine Einordnung im Völkerrecht und gegebenenfalls belegende Beispiele für seine
Anwendung. Eine Auseinandersetzung mit dem Konzept, seine Infragestellung oder
Befürwortung, findet dagegen nicht statt. Demgemäß werden vor allem in den
Kommentaren und Lehrbüchern auch keine Autoren zitiert, die eine andere Auf-
fassung diesbezüglich vertreten. Insgesamt ist jeher ein deskriptiver Umgangmit den
Instituten des Völkerrechts in der russischen juristischen Kommentarliteratur fest-
zustellen.

Für die Zwecke der Dissertation wurden alle russischen Worte und Namen nach
der DIN-Norm translitiert. Die im Deutschen verwendeten Begriffe (wie z.B. So-
wjet) wurden in der deutschen Schreibweise wiedergegeben.

III. Thesen

1. Die sowjetische außenpolitische Theorie unterlag einem stetigen Wandel. Dem
Völkerrecht kam die Rolle zu, die Außenpolitik der Sowjetunion dogmatisch zu
stützen und zu festigen.

2. Nach der sowjetischen Völkerrechtswissenschaft existierten verschiedene völ-
kerrechtliche Ordnungen – das Prinzip des sog. „sozialistischen Internationa-
lismus“ zwischen den sozialistischen Staaten und das Prinzip der „friedlichen
Koexistenz“ im Verhältnis zu den westlichen Staaten. Die Brežnev-Doktrin war
eine Steigerung dieser Grundsätze und besagte, dass sozialistische Staaten eine
„beschränkte Souveränität“ hätten.

3. In der sowjetischen Doktrin wurde die Zulässigkeit einer Intervention auf Er-
suchen verneint. Aus der Praxis der Sowjetunion kann jedoch auf die gegen-
teilige Auffassung zu der Frage der Zulässigkeit der Einladungsbefugnis der
amtierenden Regierung aus den untersuchten Interventionen geschlossen wer-
den. Alle in dieser Arbeit untersuchten sowjetischen Interventionen sind u. a. mit
einer „Einladung“ der Regierungen begründet worden.

4. Die Uti-possidetis-Doktrin wird in der russischen Völkerrechtswissenschaft als
Regel des universellen Völkerrechts anerkannt, die Kritik an dem Prinzip ab-
gelehnt und die stabilitätswahrende Komponente betont. Eine der westlichen
Literatur vergleichbare Auseinandersetzung mit einer differenzierten Anwen-
dung des Uti-possidetis-Grundsatzes bei Sezessionen im Rahmen von natio-
nalen Konflikten kann in der Russischen Fachliteratur nicht ausfindig gemacht
werden.

5. Nach russischem Verständnis ist die föderale Intervention zur Erhaltung der
Gesamtstaatlichkeit zulässig. DieGrenzen der föderalen Intervention sollen sich
ausschließlich gemäß dem russischen Verfassungs- und Bundesrecht aus den
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